
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/2/18 86/09/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1988

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs4 idF 1986/111;

BArbUG 1972 §25 Abs7 idF 1976/393;

Rechtssatz

Das InsolvenzrechtsänderungsG brachte eine Verstärkung des Gleichheitsgrundsatzes durch weit gehende Beseitigung

von Gläubigervorrechten, insbesondere der öffentliche Hand.
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